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6. Oktober 2016 
 
Tierschutz; 
Schnabelkürzen bei Legehennen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Thematik des Schnabelkürzens bei Legehennen haben Sie mit Erlass 311 – 
7221.102-0 vom 11.5.2009 und mit Erlass V 24-7221.102-0 vom 22.12.2014 
Ausführungshinweise und -vorgaben von hier erhalten. 
 
Aus gegebenem Anlassen weisen wir ergänzend auf folgendes hin: 
 
Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. und der Verband Deutscher 
Putenerzeuger haben mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2015 
eine „Vereinbarung zur Verbesserung des Tierwohls, insbesondere zum Verzicht auf das 
Schnabelkürzen in der Haltung von Legehennen und Mastputen“ geschlossen. Darin geht 
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die Geflügelwirtschaft die Selbstverpflichtung ein, ab dem 1. Januar 2017 „in 
Legehennenhaltungen in Deutschland auf die Einstallung von schnabelgekürzten 
Junghennen regelmäßig zu verzichten“. Dies bedeutet, dass seit dem 1. August 2016 bei 
den Küken, die für die Legehennenhaltungen in Deutschland vorgesehen sind, in den 
Brütereien keine Schnäbel mehr gekürzt werden. Diese Selbstverpflichtung der 
Geflügelwirtschaft gilt auch in Schleswig-Holstein. Die Vereinbarung erhalten Sie als 
Anlage 1 zu Ihrer Kenntnis. 
 
Zudem hat die Landwirtschaftskammer Niedersachen im April 2016 den 
Managementleitfaden „Minimierung von Federpicken und Kannibalismus bei Legehennen 
mit intaktem Schnabel – Neue Wege für die Praxis: Managementleitfaden“ 
herausgegeben. Diesen erhalten Sie als Anlage 2 zur Kenntnis. 
 
Beide Unterlagen sind auch über das Internet öffentlich zugänglich. 
 
Wir gehen davon aus, dass vor diesem Hintergrund keine Neuanträge auf Erlaubnisse 
bzw. keine Anträge auf Verlängerung von Erlaubnissen nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 TierSchG 
(Kürzen der Schnabelspitzen von Legehennen bei unter zehn Tage alten Küken) mehr 
gestellt werden. Für den Fall dennoch auftretender derartiger Fälle bitten wir um Bericht 
nach Entscheidung des Einzelfalls.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Karin Fehlau 
 
 
Anlagen: 2 
  


